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Regeste
Art. 18 Abs. 1, 2 und 4; Art. 2 Abs. 1 und 2 BGBB Verkauf einer Baulandparzelle, die zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gehörte. Unbestritten ist, dass das Grundstück nicht bzw. seit langer Zeit nicht mehr die Kriterien des BGBB erfüllte, weshalb eine Privilegierung des Veräusserungsgwinns i.S.v. Art. 18 Abs. 4 DBG nicht in Frage kommt (kein landwirtschaftliches Grundstück im engeren Sinn). Die Pflichtigen argumentieren hingegen, dass der im Rahmen einer Erbengemeinschaft geführte landwirtschaftliche Betrieb schon rund zehn Jahre früher aufgegeben worden und das Land nur noch verpachtet worden sei. Dem Steuerkommissär sei dies auch (implizit) mitgeteilt worden, indem die Einnahmen aus dem Grundstück nicht mehr unter der Rubrik "unverteilte Erbschaften" unter Beilage einer Aufstellung mit den Einnahmen und Ausgaben, sondern als Pachtzinseinnahmen aus einem Grundstück aufgeführt worden seien. Abweisung, da eine Privatentnahme bzw. die vollständige Auflösung des Betriebs den Steuerbehörden unmissverständlich mitgeteilt werden muss. Insbesondere muss der Wille zum Ausdruck kommen, über allfällige stille Reserven abrechnen zu wollen.
Erwägungen
E. 1
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E. 2
a) aa) Die Eltern der pflichtigen Ehefrau hinterliessen ihren Nachkommen u.a. zahlreiche Liegenschaften. Zur Erbmasse gehörte auch ein landwirtschaftlicher Betrieb, den die Pflichtige zusammen mit ihrem Bruder K in Erbengemeinschaft unter dem Namen "Hof Eichmatt" weiterführte. Der Bruder der Pflichtigen besorgte das Rechnungswesen und erstellte alljährlich Abrechnungen über die Einnahmen und Aus- gaben. Zum Betrieb gehörten zahlreiche durch die Erben im Gesamteigentum gehalte- ne Landparzellen in den Gemeinden L, E, M und D, Gebäude (diverse Scheunen, Mehrfamilienhäuser und ein Wohnhaus), Maschinen, Geräte sowie mechanische Ein- richtungen (zum Ganzen: R-act 11/1-17 und 17/1-5). Mit den Parteien ist weiter davon auszugehen, dass weder die Pflichtige noch ihr Bruder im Betrieb selber in wesentli- chem Umfang bei den landwirtschaftlichen Arbeiten Hand anlegten, sondern sich vor- nehmlich auf die Leitung bzw. Verwaltung konzentrierten und sich für die Produktion auf Personal verliessen (vgl. R-act. 2; T-act. 93, 95). bb) Die Einnahmen setzten sich einerseits aus den Erträgen aus Vieh, Obst- und Gemüsebau und anderseits aus Miet- und Pachtzinsen (Gebäude bzw. Land) zu- sammen. So sind etwa im frühesten aktenkundigen Abschluss 1987 Einnahmen aus der Viehwirtschaft von Fr. 20'000.-, Erträge aus dem Obst- und Gemüsebau von Fr. 14'000, Pachtzinsen von Fr. 8'000.-, Erträge aus Liegenschaften (Vermietung der Wohnliegenschaften abzgl. Liegenschaftenaufwand) von Fr. 21'000.- sowie verschie- dene weitere Erträge von Fr. 6'000.- verzeichnet, was zu einem Gesamtumsatz von Fr. 71'000.- führte (T-act. 2). Ausgabenseitig fielen Kosten für Personal (Fr. 40'000), Vieh (Fr. 700.-), Ackerbau, Obstbau, Gemüsebau (Fr. 10'000.-) an, sowie u.a. für Kraftstoff, Reparaturen und Versicherungen. Dass es sich um einen selbständigen Nebenerwerb handelte und nicht lediglich um ein blosses Hobby oder um Verwaltung des Privatver- mögens, zeigen die jährlich vorgenommenen Abschreibungen auf den mobilen und immobilen Sachanlagen, die sich im Geschäftsjahr 1987 auf insgesamt Fr. 13'000.- beliefen. Weiter ist den Akten zu entnehmen, dass die beiden Geschwister an Gewinn und Verlust sowie am Betriebsvermögen jeweils hälftig beteiligt waren. Im Jahr 1987 resultierte ein Verlust von Fr. 7'000.-, wovon die Pflichtige die Hälfte (Fr. 3'500.-) in der Steuererklärung 1988 unter Ziff. 10, "Ertrag aus unverteilten Erbschaften, Geschäfts- und Korporationsanteilen", mit dem handschriftlichen Vermerk "Betriebsverlust" von den übrigen Einkünften in Abzug brachte, was den Charakter des Betriebs als selb- ständige (Neben-)Erwerbstätigkeit weiter unterstreicht, sind doch Verluste aus einem Hobby nicht in dieser Weise verrechenbar (T-act. 1). 1 DB.2015.96
- 10 - cc) Den Wert der Aktiven (inkl. Gebäude und Land) bezifferten die Erben ge- mäss Abrechnung Ende 1987 auf insgesamt Fr. 300'000.-. Eine umfassende Liste der einzelnen damals zum Hof gehörenden Landparzellen und Gebäude ist in den Steuer- akten der Pflichtigen aus den Jahren 1987 bis 2010 nicht zu finden. Die anlässlich der partiellen Erbteilung auf 1. Januar 2000 durch den Bruder der Pflichtigen verfasste Aufstellung vom 4. März 2001 (R-act. 3/4 S. 3), die den Steuerbehörden erstmals mit vorliegender Beschwerde betreffend die Steuerperiode 2011 eingereicht wurde, gibt einen Einblick. Die in dieser Aufstellung aufgeführten, teils in der Landwirtschaftszone, teils in der Bauzone liegenden Grundstücke und Gebäude waren bereits 1987 bzw. davor Bestandteil des Hofs. Dazu gehörte die streitbetroffene Parzelle "im Grund", Kat.Nr. 6723 (neu Kat.Nr. 5532 und 5533; vgl. R-act. 17/3 S. 10 f.). Weiter gehörten gemäss der Aufstellung dazu in D Kat.Nr. 3478, 3479, 7488, 2876, 1833, 5144, 2199, 4671 (neu: 4551; R-act. 17/3 S. 6), 8721 (allerdings unauffindbar und gemäss Hand- änderungsanzeige auch nicht Teil der Erbteilung im Jahr 2000, vgl. R-act. 17/3 S. 1), 4195, 7109, 5432 sowie 8143, u.a. inkl. 1 Haus Gartenstrasse 45, 2 Mehrfamilienhäu- ser Gartenstrasse 48/50 und Gartenstrasse 54/56, 4 Scheunen und ein Geräteschup- pen, in E Kat.Nr. 5743, 9812, 1001, 8474, 8475, 8476; 8477 und 8478, in L Kat.Nr. 2699 und 9876 sowie in M Kat. Nr. 7654). Es gehörten 1987 noch zahlreiche weitere Ländereien zum Betrieb, wobei der gesamte Umfang aufgrund der nicht vollständigen Aktenlage nicht mit letzter Sicherheit rekonstruierbar ist (vgl. R-act. 17/5; in D: Kat.Nr. 6238, Ausübung eines Heimschlags- rechts am 2. August 1987, Kat. Nr. 4561, verkauft am 5. November 1989, Kat.Nr. 4562, verkauft am 6. März 1994, Kat.Nr. 4564, verkauft am 5. Mai 1996; in E: Kat.Nr. 6232, 6213, 6233, 6645, 6646, verkauft am 20. Februar 1994, Kat.Nr. 6234, 6235, 6737, 6242, 6243, verkauft im April 1994, Kat.Nr. 6236, 6238, verkauft im Mai 1994, Kat.Nr. 6240, 6241, verkauft am 27. Juni 1994). Für das Verständnis im vorliegenden Fall von Bedeutung ist schliesslich die landwirtschaftlich genutzte Fläche zwischen Gartenstrasse und Tobelstrasse, Kat.Nr. 3854 (neu: Kat.Nr. 2734), rund 30'000 m2, Geräteschuppen mit Gebäudegrund- fläche und Wiesen, ebenfalls im Gebiet "im Rain" (bzw. auch "Auwiesen" genannt; vgl. R-act. 17/2), die 1987 ebenfalls zum landwirtschaftlichen Hof Eichmatt gehörte. Die Parzelle ging in einer ersten partiellen Erbteilung vom 18. April 1991 vom Gesamtei- gentum der Erben ins Alleineigentum der Pflichtigen über, gleichzeitig mit der Liegen- schaft Tobelstr. 13 "Eichmatt", Kat.Nr. 7021, ... m2, Wohnhaus mit Gebäudegrundflä- 1 DB.2015.96
- 11 - che, Waschküche, Remise mit Stallung, Hofraum und Garten im Gebiet "im Rain", wo- bei die Zugehörigkeit letzteren Grundstücks, welchem der Hof ursprünglich wohl seinen Namen zu verdanken hat, zum Geschäftsvermögen aufgrund der fehlenden Liegen- schaftenverzeichnisse nicht restlos klar erscheint (R-act. 17/2). Dies spielt indessen – im vorliegenden Verfahren jedenfalls – keine Rolle, weshalb auf den Beizug weiterer Akten zu verzichten ist. Die Frage dürfte sich erst bei einem allfälligen Verkauf des Grundstücks an Dritte stellen. dd) Dass es sich beim Hof seit dem Erbgang 1981 und 1983 um einen selb- ständigen (Neben-)erwerb handelte und das verkaufte Grundstück "im Grund" zum Geschäftsvermögen gehörte, darf mit Blick auf die eben erwähnten Akten als gesichert gelten. Diese Tatsache ist auch nicht umstritten (vgl. R-act. 2 S. 3 Rz 8 und R-act. 6). Eine Sonderstellung nimmt seit der partiellen Erbteilung 1991 das Grundstück Kat.Nr. 3854 ("Auwiesen") ein, welches die Pflichtigen weiterhin als dem Betrieb zuge- hörig betrachteten, obwohl es nunmehr nur noch der Pflichtigen gehörte. Der Pflichtige teilte hierzu der Steuerbehörde am 4. April 1992 ausdrücklich mit, die Parzelle Kat.Nr. 3854 bleibe dem gemeinsamen Landwirtschaftsbetrieb zugeteilt, weiterhin un- ter hälftiger Teilung des Ertrags (Beilage 2 zur Steuererklärung 1992; R-act. 11/1/3 S. 4 oben). b) Die Verhältnisse änderten sich in den darauf folgenden Jahren nicht we- sentlich. Die Geschäftsjahre 1988 bis 1999 verliefen wie folgt, wobei die Pflichtigen (mit einer Ausnahme, die wohl auf Nachlässigkeit zurückzuführen ist; vgl. R-act. 11/1/1 S. 2) entsprechend ihrem Anteil jeweils die Hälfte des ausgewiesenen Gewinns bzw. Verlusts und des Geschäftsvermögens in der Steuererklärung unter den Ziffern 10 und 40 eintrugen (T-act. 3 bis 8; R-act. 11/1 bis 11/9): 1 DB.2015.96
- 12 - Geschäftsjahr Gewinn(+) Abschreibungen Betriebsvermögen Verlust(-) 1988 -Fr. ....- Fr. ....- Fr. Fr. ....- 1989 +Fr. ....- Fr. ....- Fr. ....- 1990 - Fr. ....- Fr. ....- Fr. ....- 1991 + Fr. ....- Fr. ....- Fr. ....- 1992 -Fr. ....- Fr. ....- Fr. ....- 1993 +Fr. ....- Fr. ....- Fr. ....- 1994 -Fr. ....- Fr. ....- Fr. ....- 1995 +Fr. ....- Fr. ....- Fr. ....- 1996 +Fr. ....- Fr. ....- Fr. ....- 1997 -Fr. ....- Fr. ....- Fr. ....- 1998 +Fr. ....- Fr. ....- Fr. ....- 1999 +Fr. ....- Fr. ....- Fr. ....-. c) aa) Eine Zäsur ist in der partiellen Erbteilung im Jahr 2000 zu erblicken. Die Pflichtige und ihr Bruder beschlossen damals, gewisse in D und E gelegene und zum Betrieb gehörende Grundstücke untereinander zu verteilen. Der Bruder der Pflichtigen erhielt dabei in D die Grundstücke Kat.Nr. 4195 (Haus, Gartenstrasse 45), 7109, 5432 sowie 8143 und in E die beiden Grundstücke Kat.Nr. 8477 und 8478. Der Pflichtigen gehörten fortan im Alleineigentum in D die Grundstücke Kat.Nr. 2199 (zwei Mehrfamili- enhäuser Gartenstrasse 48/50 und Gartenstrasse 54/56 mit Waschhaus), 4671, 8721 (unauffindbar, vgl. oben), 8143 (recte: 6723 = streitbetroffene Parzelle) sowie in E die Grundstücke Kat.Nr. 8475 und 8476. Dieser Vorgang ist unbestritten und grundbuch- lich nachvollziehbar. Die übrigen zum Hof gehörenden und weiter oben aufgeführten Grundstücke in D, E, L und M mit einer Gesamtfläche von weit über 100'000 m2 verblieben im Gesamteigentum der beiden Erben (vgl. R-act. 3/5 S. 2). bb) aaa) Der Hof wurde von der Erbengemeinschaft nach der Erbteilung 2000 weitergeführt, mit dem einzigen Unterschied, dass – nach Aussage der Pflichtigen (R- act. 11/10/3 S. 1 sowie R-act. 11/10/4), wenn auch ohne Informationen zu den einzel- nen im Betrieb verbliebenen Kat.Nr. preiszugeben – nur noch die ungeteilt gebliebenen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von weit über 100'000 m2 in der eingereichten Jahresrechnung und Bilanz Eingang fanden (in D: Kat.Nr. 3478, 3479, 7488, 2876, 1833, 5144; in E Kat.Nr. 5743, 9812, 1001, 8474; in L Kat.Nr. 2699 und 9876; in M 1 DB.2015.96
- 13 - Kat.Nr. 7654). Im Jahresabschluss 2000 fehlte der Ertrag aus den vermieteten Wohn- liegenschaften (R-act. 11/10/2). Als Vermögenswerte des Hofs gaben die Pflichtigen in einem separaten, handschriftlich verfassten Schreiben nur noch den Ertragswert der verbliebenen Grundstücke von Fr. ....- an (R-act. 11/10/3 S. 1 zu Ziff. 6.3/29.5, unten; Fr. 1.- x Fläche von weit über 100'000 m2). Für das Geschäftsjahr 2000 resultierte ein Verlust von Fr. ...-, den die Pflichtigen wie bis anhin hälftig unter Ziff. 6.3 "Ertrag aus unverteilten Erbschaften, Geschäfts- und Korporationsanteilen" angaben. Das Ge- schäftsvermögen trugen die Pflichtigen ebenfalls hälftig unter Ziff. 29.5 "Anteile an un- verteilten Erbschaften, Geschäfts- und Korporationsanteile" ein. Im darauf folgenden Geschäftsjahr 2001 betrug der Betriebsverlust Fr. ....-. Das Geschäftsvermögen belief sich weiterhin auf weit über Fr. 100'000.- (T-act. 13). In der Steuererklärung 2001 trugen die Pflichtigen fälschlicherweise in den Ziffern 6.3 bzw. 29.5 den ganzen statt den hälftigen Betrag ein (T-act. 9 S. 2 und 4). Die von den Pflichtigen erstmals mit Beschwerde eingereichte Bilanz per 31. Dezember 2001 und Erfolgsrechnung (R-act. 3/5 S. 3) deckt sich nur inbezug auf einzelne Zahlen mit dem mit der Steuererklärung 2001 eingereichten Abschluss. In der Bilanz fehlen des Wei- tern die landwirtschaftlichen Grundstücke, die 2005 nachweislich immer noch zum Be- trieb gehörten (vgl. R-act. 11/13/3 S. 3), weshalb sich dieses Dokument offensichtlich als unvollständig erweist. Die Behauptung der Pflichtigen in der Beschwerdeschrift, es sei nach 2001 keine Bilanz und Erfolsrechnung mehr erstellt worden, und das gesamte Sachanlagevermögen sei nicht mehr bilanziert worden, erweist sich als nachweislich falsch (R-act. 2 S. 3). bbb) Die Spur des Hofs verliert sich in den folgenden Jahren 2002 bis 2004 fast vollständig. Die Ziffern 6.3 und 29.5 der Steuererklärung blieben leer, und es wur- den von den Pflichtigen auch keine Erfolgsrechnungen oder Bilanzen eingereicht. Er- trag bzw. Verlust und Geschäftsvermögen blieben undeklariert. Auch im Liegenschaf- tenverzeichnis finden sich keine Anzeichen für dessen Existenz. Einziges Lebenszeichen stellt der Verkauf der Parzelle Kat.Nr. 8474 dar, die die Erben gemäss Handänderungsanzeige am ... 2002 für Fr. ... Mio. an N veräusserten (T-act. 29). Ob – wie dies die Pflichtigen in der Beschwerdeschrift behaupten – gar keine Abschlüsse mehr erstellt wurden, ist angesichts des Tods des Bruders der Pflichtigen durchaus möglich, hatte er allein doch bis anhin die Buchhaltung besorgt. 1 DB.2015.96
- 14 - Erst 2005 taucht der Hof als "Eichmatt" in den Steuerakten wieder auf, wobei der Verlust von Fr. ....- aus jenem Jahr wie in früheren Jahren hälftig der Pflichtigen zugewiesen wurde (vgl. R-act. 11/13/3). Dieser Verlust ist sinnigerweise auf einem Beiblatt zum Liegenschaftenverzeichnis betreffend die oben erwähnte Liegenschaft Kat.Nr. 7021, Tobelstr. 13 "Eichmatt", versteckt. Die in der Bilanz aufgeführten Aktiven (immerhin nach wie vor weit über 100'000 m2 landwirtschaftlich genutztes Land; R- act. 11/13/3 S. 3) sucht man in den Formularen dagegen vergeblich. Die Jahresrech- nungen 2006 und 2007 weisen Gewinne von Fr. ....- (2006; R-act. 11/14/3) bzw. Fr. ....- (2007; R-act. 11/15/3) aus, die wiederum von den Pflichti- gen hälftig auf dem Beiblatt zur Liegenschaft Tobelstr. 13 "Eichmatt" eingetragen wur- den und so in die Deklaration Eingang fanden (R-act. 11/14/2 S. 3 bzw. 11/15/2 S. 3). Bilanzen finden sich in den Akten nicht, der Wert des Hofs ist entsprechend erneut nirgends aufgeführt. 2008 wurde gar keine Jahresrechnung eingereicht, wenngleich wiederum im Liegenschaftenbeiblatt der hälftige Gewinn des Hofs von Fr. ....-.- aufge- führt ist (R-act. 11/16/2 S. 3). Zuletzt sind die Jahresrechnungen 2009 bis 2010 akten- kundig (R-act. 11/17/3, T-act. 43 und T-act. 66; wiederum ohne Bilanz) mit dem ent- sprechenden Eintrag des hälftigen Gewinns in den Liegenschaftenbeiblättern (R-act. 11/17/2 S. 3; T-act. 43 und T-act. 66). Aufgrund einer rein kursorischen Überprüfung des Grundbuchs ist festzustel- len, dass die Pflichtige bis zum heutigen Tag zusammen mit den Erben ihres Bruders zumindest bezüglich gewisser Liegenschaften als Gesamteigentümerin eingetragen ist (R-act. 17/1). Der Hof Eichmatt besteht damit unverändert fort, was insbesondere bei einer Veräusserung der Grundstücke und damit zusammenhängenden Kapitalgewin- nen zu beachten sein wird. cc) Fest steht schliesslich, dass die Landparzelle "im Grund" und die anderen im Jahr 2000 durch die Erbteilung im Jahr 2000 ins Alleineigentum der Pflichtigen bzw. ihres Bruders überführten Grundstücke wie von den Pflichtigen mitgeteilt (R- act. 11/10/3 und 11/10/4) nicht mehr in der Bilanz des Hofs erschienen. Dasselbe gilt auch für das Grundstück "Auwiesen", welches wie erwähnt bereits in der früheren Erb- teilung 1991 ganz der Pflichtigen übertragen wurde, aber weiterhin vollumfänglich dem Hof verhaftet blieb. Die in den handschriftlichen Erläuterungen des Pflichtigen (R- act. 11/10/3) enthaltene Bilanz per Ende 2000 enthält nur noch die im Gesamteigentum der Erben verbliebenen Landparzellen mit einer Fläche von weit über 100'000 m2, weshalb der Zeitpunkt der Herauslösung für alle Grundstücke noch ins Jahr 2000 fällt. 1 DB.2015.96
- 15 - Die Erträge aus den vermieteten Mehrfamilienhäusern Gartenstrasse 48/50 sowie Gar- tenstrasse 54/56 fehlen bereits in der Jahresrechnung 2000 (R-act. 11/10/2 S. 1), wor- aus sich der Wille der beiden Erben ablesen lässt, die Verhältnisse diesbezüglich schon per 1. Januar 2000 zu bereinigen. Alle übrigen betroffenen, rein der Landwirt- schaft dienenden Parzellen dürften erst gegen Ende 2000 aus der Buchhaltung ausge- schieden sein. Hierzu geben die Jahresabrechnungen 1999 bis 2001 Aufschluss: Im Jahr 2000 etwa betrugen die Kosten für Lohnarbeit und Personal immerhin noch Fr. ....- (Vorjahr rund Fr. ....-), wogegen sie sich im darauf folgenden Geschäftsjahr nur noch auf Fr. ....- beliefen (vgl. R-act. 11/9/2, 11/10/2 sowie T-act. 13). Dasselbe gilt für die vereinnahmten Pachtzinsen, die im Jahr 2000 noch mit Fr. ....- (Vorjahr Fr. ....-) zu Buche schlugen, und im darauf folgenden Geschäftsjahr um rund einen Drittel auf Fr. ....- absanken. Die Pflichtigen haben die Pachtzinsen aus den ihnen zugeteilten landwirtschaftlichen Grundstücken entsprechend im Liegenschaften- verzeichnis 2001 aufgeführt (T-act. 15, zweitletzte Seite). Ebenso offensichtlich ist, dass die beiden Teilhaber und Erben nicht die Ab- sicht hatten, anlässlich der Reorganisation im Jahr 2000 gemeinsam steuerlich über die stillen Reserven abzurechnen, denn eine entsprechende Buchung als ausseror- dentlicher Gewinn ist in der Jahresrechnung nicht zu finden. Die beiden Erben ent- nahmen der gemeinsamen Betriebsrechnung vielmehr alle Grundstücke zu Buchwer- ten und damit erfolgsneutral, um über sie fortan selber abzurechnen.
E. 3
a) Für die Behauptung der Pflichtigen, die an sie übergegangenen Grundstücke seien anlässlich der Erbteilung spätestens Ende 2000 steuerlich vom Geschäfts- ins Privatvermögen übernommen worden (R-act. 2 S. 5), spricht, dass die beiden Mehrfamilienhäuser und die landwirtschaftlichen Grundstücke für sie, die nie selber als Landwirte tätig waren, und vornehmlich an der gewinnbringenden Anlage ihres umfangreichen Vermögens interessiert waren, nach der Erbteilung wohl alternati- ve Wirtschaftsgüter darstellten, bei welchen gemäss eingangs erwähnter Literatur unter Umständen ein einfacher Entschluss den Übergang von der geschäftlichen in die priva- te Sphäre bewirken kann. Dass die Pflichtigen weiterhin mit eigenem Personal in der Absicht, regelmässig Gewinne zu erzielen, auf den landwirtschaftlichen Flächen und ausserhalb des (immer noch bestehenden) Hofs Gemüseanbau betrieben und deren Erzeugnisse auf dem Markt verkauften, erscheint aufgrund der gesamten Umstände 1 DB.2015.96
- 16 - als eher unwahrscheinlich. Eine zwingende betriebliche Notwendigkeit für die Grundstücke bestand für sie damit nicht mehr. Ebensogut denkbar ist es aber, dass die Pflichtigen die im Alleineigentum ge- haltenen Grundstücke weiterhin als der geschäftlichen Sphäre zugehörig betrachteten. Immerhin fand nach dem Eigentumsübergang weder betreffend die landwirtschaftli- chen Grundstücke noch betreffend die Mehrfamilienhäuser eine Nutzungsänderung statt, die allenfalls einen Hinweis auf einen entsprechenden Willen geben könnte: Die Grundstücke sollen unverändert (wie seit Jahren schon) an Dritte verpachtet worden sein (R-act. 2 S. 3). Im Schreiben des Pflichtigen an die Gemeindeverwaltung D vom 18. März 2001 teilt dieser weiter mit, dass sowohl die im Gesamteigentum den Erben verbleibenden Landwirtschaftsgrundstücke als auch die verteilten Grundstücke land- wirtschaftlich genutzt und wie bisher verpachtet seien (R-act. 11/10/4 S. 2). Auch bei den Mehrfamilienhäusern Gartenstrasse 48/50 und 54/56 bzw. deren Umgebung erga- ben sich nach damaliger Aussage des Pflichtigen in der konkreten Bewirtschaftung keinerlei Änderungen. Er erklärt dort, die Wohnhäuser würden "durch Mietwohnungen" genutzt. Dies war ebenfalls schon seit vielen Jahren der Fall. Im Dunkeln bleibt des Weitern, inwiefern bei den Pachtverträgen und den an Dritte vergebenen Aufträgen (Lohnarbeiten) ab dem 1. Januar 2001 strikte zwischen den Grundstücken des Hofs Eichmatt und den im Alleineigentum gehaltenen Grundstücken unterschieden wurde. Es erscheint als durchaus realistisches Szenario, dass hier zumindest zu Beginn eine gewisse Vermischung stattfand, und Arbeiten (Mähen, Gartenpflege, Forstarbeiten, etc.) ohne Anpassung der Verträge weiter in glei- cher Weise und von den gleichen Personen sowohl für den Hof als auch für die Pflich- tigen ausgeführt wurden. Auch spricht die wegen der gleichbleibenden Art der Nutzung fortwährende Nähe der Grundstücke zum Hof dafür, weiterhin von Geschäftsvermögen auszugehen. Die Angaben der Pflichtigen hierzu sind wie gesehen widersprüchlich. So erklärte der Pflichtige in den Erläuterungen zur Steuererklärung 2000 (R-act. 11/10/3 S. 1 oben), die ins Alleineigentum übergegangenen Grundstücke würden bezüglich Ertrag und Vermögen von den Erben direkt versteuert, mit Verweis auf das Schreiben vom 18. März 2001 an die Gemeindeverwaltung D (R-act. 11/10/4 S. 2). Dort aber ist – sozusa- gen im gleichen Atemzug – davon die Rede, dass die Pachtzinsen und Ertragswerte der Grundstücke auf der Höhe, im Grund und im Zentrum, auch in der Umgebung der 1 DB.2015.96
- 17 - Wohnhäuser laut Abrechnung des Bruders der Pflichtigen von den Erben hälftig ver- steuert würden. Immerhin haben die Pflichtigen wie bereits erwähnt die Einnahmen aus den ihnen zugeteilten landwirtschaftlichen Grundstücken in einem Beiblatt zum Liegen- schaftenverzeichnis einzelnen Pächtern zugewiesen (T-act. 15, zweitletzte Seite). Die wahren Verhältnisse bzw. der wahre Wille betreffend einer privaten bzw. weiterhin geschäftlichen Nutzung lassen sich aufgrund der Akten und den Behauptun- gen der Pflichtigen, die wie erwähnt substanziierungspflichtig und beweisbelastet sind, nicht in genügender Klarheit rekonstruieren. Es ist ohnehin müssig, diese Frage in aller Tiefe zu erörtern, denn entscheidend ist nach der gesetzlichen Ordnung – wie ein- gangs erläutert – letztlich einzig, ob die Pflichtigen einen allfälligen (inneren, nur ihnen zugänglichen) Entschluss über die private Verwendung und den Willen, über die stillen Reserven abzurechnen, so er denn vorhanden war, den Steuerbehörden in der in Art. 125 Abs. 2 DBG vorgeschriebenen Weise und in Beachtung des Gebots von Treu und Glauben bekannt gegeben haben. b) aa) In diesem Zusammenhang ist einleitend festzustellen, dass die Steuer- behörden ab der Steuerperiode 2000 nur äusserst dürftig informiert wurden und zahl- reiche Grundstücke eine Zeitlang gar überhaupt nicht in die Steuererklärung Eingang fanden. Der Umfang der Teil des Hofs Eichmatt bildenden Grundstücke liess sich auf- grund der Aktenlage, wie sie sich damals präsentierte, durch die Steuerbehörden un- möglich ersehen. Die Aufstellung über die ab 1. Januar 2000 zum Betrieb gehörenden Grundstücke mit jeweiliger Bezeichnung und Kataster-Nummer wurde erst mit Be- schwerde vom 8. Mai 2015 (R-act. 2) eingereicht und lag damals nicht vor (R-act. 3/4 S. 3 sowie R-act. 3/5 S. 2). Hierüber können auch die wohl handschriftlich, möglicherweise durch den Steuervertreter nachträglich eingefügten Seitenzahlen nicht hinwegtäuschen. Ebenso fehlt in den Steuerakten der relevanten Jahre die Bilanz vom 31. Dezember 2001 (R-act. 3/5 S. 3). Ob die erwähnten Dokumente vom Bruder der Pflichtigen in den ihn betreffenden Verfahren eingereicht wurden, muss offen bleiben, denn massgebend ist einzig das Verhalten der Pflichtigen selber gegenüber der Be- hörde. bb) aaa) Das Grundstück "Auwiesen" Kat.Nr. 3854 (neu: Kat.Nr. 2734), das sich seit der ersten partiellen Erbteilung 1991 im Alleineigentum der Pflichtigen befand, aber weiterhin Bestandteil des Hofs bildete, findet in der Korrespondenz der Pflichtigen mit dem Steueramt im Jahr 2000 mit keinem Wort Erwähnung. Im Gegenteil, dieses 1 DB.2015.96
- 18 - Grundstück, das in der Bilanz 2000 des Hofs erstmals nicht mehr enthalten war, wurde in jenem Jahr von den Pflichtigen in Missachtung ihrer Deklarationspflicht überhaupt nicht angegeben und entging so – jedenfalls was die Vermögenssteuer betrifft; ob die Erträge in der Buchhaltung Eingang fanden, ist nicht überprüfbar – der Besteuerung. Für die Behörde war es damit von vornherein unmöglich, an eine Privatentnahme überhaupt nur zu denken. Dasselbe gilt für die beiden in E gelegenen Grundstücke Kat. Nr. 8475 und 8476, die in der Korrespondenz mit dem kantonalen Steueramt ebenfalls nirgends erwähnt waren und auch im Liegenschaftenverzeichnis fehlten (vgl. R-act. 11/10/1-6). Die fraglichen Grundstücke tauchen – ganz unvermittelt – erstmals 2001 im Liegenschaftenverzeichnis auf (T-act. 15, Ziff. 4 und 6), allerdings ohne klare Kenn- zeichnung durch Katasternummern, weshalb eine Zuordnung durch das Steueramt nicht möglich war. Die vagen Bezeichnungen "E, unt. Mühle" bzw. "D, Auwiesen, To- belstr." finden sich nicht ohne Weiteres auf der Landkarte und bezeichnen im Übrigen grössere Gebiete, in denen sich noch zahlreiche weitere Grundstücke befinden. Wie eingangs erläutert, ist die Privatentnahme den Behörden gegenüber durch eine aus- drückliche schriftliche Erklärung mitzuteilen, die klar über die Absichten des Steuer- pflichtigen Auskunft gibt. Weiter liegt es auf der Hand, dass in einer solchen Mitteilung die entsprechenden Vermögenswerte eindeutig zu identifizieren sind. Die blosse Auf- nahme eines Vermögenswerts in ein Beiblatt der Steuererklärung genügt nicht. Ebensowenig war vorliegend für die Steuerbehörde mangels weiter gehender Erklärungen überhaupt erkennbar, dass die Landparzellen zuvor Teil des Hofs gebildet hatten. Sie hätten ebensogut im Lauf des Jahres 2001 von Dritten erworben worden sein können. Eine Privatentnahme in den Folgejahren ist nicht aktenkundig, sodass diese Grundstücke bis zum heutigen Tag als Geschäftsvermögen zu betrachten sind. Immerhin deklarierten die Pflichtigen die Erträge aus den entsprechenden Grundstü- cken (T-act. 15, zweitletzte Seite), sodass eine Steuerverkürzung wohl auszuschlies- sen ist. Die Steuerbehörde war nicht gehalten, den Sachverhalt aufgrund von Handän- derungsanzeigen und weiterer Recherchen in weit zurückliegenden Steuerjahren mühsam zu rekonstruieren oder gar eine Untersuchung zu führen. bbb) Die Pflichtigen gaben betreffend die beiden ebenfalls ausschliesslich landwirtschaftlich genutzten Landparzellen "im Grund", Kat.Nr. 6723 (neu Kat.Nr. 5532 und 5533), und "im Rain", Kat.Nr. 7891, mit der Steuererklärung 2000 ebenfalls keine 1 DB.2015.96
- 19 - unmissverständliche Erklärung ab, dass diese vom Geschäfts- ins Privatvermögen übergehen sollten. Das bereits mehrfach erwähnte, an die Gemeindeverwaltung D ge- richtete Schreiben vom 18. März 2001 enthält lediglich die Aussage, dass Alleineigen- tümerin dieser beiden Grundstücke die Pflichtige sei und (unter Ziffer 3, "Bemerkungen für Steueramt") dass sie landwirtschaftlich genutzt sowie wie bisher verpachtet seien (R-act. 11/10/4). Die Pachtzinse und Ertragswerte würden wie bisher durch die Erben hälftig versteuert. Im Liegenschaftenverzeichnis 2000 (R-act. 11/10/5) sind die beiden Parzellen nicht aufgeführt, obwohl sie auch in der handschriftlichen Bilanz des Hofs nicht inbegriffen waren. Damit blieb für die Behörde aufgrund der Missachtung der De- klarationspflicht völlig offen, zu welcher Vermögenssphäre die Pflichtigen die Grundstücke als zugehörig betrachteten. Noch weniger kann von einer Aufstellung bzw. Erklärung über eine Privatentnahme die Rede sein, wie sie gesetzlich vorge- schrieben wäre (Art. 125 Abs. 2 DBG). Im folgenden Jahr 2001 sind die beiden Grundstücke zwar im Liegenschaften- verzeichnis aufgeführt, doch fehlt auch hier die unmissverständliche Erklärung über eine Privatentnahme (T-act. 15). Die Deklaration im Liegenschaftenverzeichnis allein vermag eine solche Bekanntgabe nicht zu ersetzen, darf sich die Behörde doch auf die Richtigkeit der Deklaration ohne Weiteres verlassen. Wiederum war wegen der fehlen- den Katasternummern auch keine eindeutige Zuordnung der Grundstücke möglich. Die Flächenangabe allein genügte selbstredend nicht. Eine Privatentnahme wurde auch in den Folgejahren nicht kundgetan, weshalb auch bezüglich dieser Grundstücke für das streitbetroffene Steuerjahr 2011 gilt, dass sie dem Geschäftsvermögen zuzuweisen sind. Der Kapitalgewinn aus dem Verkauf der Parzelle "im Grund" aus dem Jahr 2011 ist damit in Anwendung von Art. 18 Abs. 2 DBG zu Recht durch die Vorinstanz der Be- steuerung unterworfen worden. Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass das Grundstück Kat.Nr. 7891 am ... bei der Gemeinde D gegen die Parzelle Kat.Nr. 5583 eingetauscht wurde, was ihrem geschäftlichen Charakter indessen keinen Abbruch tut. ccc) Eine Privatentnahme der übrigen zwei Grundstücke mit den Mehrfamili- enhäusern Gartenstrasse 48/50 und 54/56 (Kat.Nr. 2199) sowie mit der Scheune (Kat.Nr. 4671 bzw. neu Kat.Nr. 4551) wurde in den Steuererklärungen 2000 und 2001 ebenfalls nicht ausdrücklich kundgetan. Kat.Nr. 4671 fehlt – wie die bereits erwähnten 1 DB.2015.96
- 20 - landwirtschaftlichen Grundstücke – im Liegenschaftenverzeichnis 2000 vollständig (R-act. 11/10/5). Ob die blosse Aufführung der beiden Mehrfamilienhäuser (Kat.Nr. 2199) unter Ziff. 2 des Liegenschaftenverzeichnisses 2000 die gesetzlich vorgeschriebene aus- drückliche Entnahmeerklärung ersetzen kann, ist zu bezweifeln. Die Frage kann indes- sen bis zum Verkauf der Liegenschaften offen bleiben und ist im vorliegenden Verfah- ren nicht von Bedeutung. Dasselbe gilt für das Mehrfamilienhaus Tobelstr. 13 "Eichmatt" mit dem dazugehörigen Landwirtschaftsland, das seinen geschäftlichen Charakter seit der Erbteilung 1991 ebenfalls beibehalten haben könnte.
E. 4
Die Parteien sind sich schliesslich zu Recht einig, dass die streitbetroffene Landparzelle "im Grund" die Voraussetzungen von Art. 2 bzw. Abs. 1 Abs. 2 BGBB nicht erfüllt, denn sie liegt unstrittigerweise spätestens seit 1958 nicht (auch nicht teil- weise) in der Landwirtschaftszone, es befanden sich zu keinem Zeitpunkt landwirt- schaftliche Gebäude oder Anlagen darauf und sie ist nur zu einem kleineren Teil mit Wald bedeckt (R-act. 2, 4 und 6). Das Amt für Landschaft und Natur der Volkswirt- schaftsdirektion des Kantons Zürich hat zudem mit Verfügung vom 23. November 2000 festgestellt, dass die der Erbengemeinschaft gehörenden in D gelegenen landwirt- schaftlichen Grundstücke überhaupt kein landwirtschaftliches Gewerbe i.S.v. Art. 8 BGBB (mehr) bilden (R-act. 3/3). Für eine privilegierte Behandlung des Kapitalgewinns i.S.v. Art. 18 Abs. 4 DBG besteht damit kein Raum.
E. 5
Die Berechnung des steuerpflichtigen Kapitalgewinns auf dem Verkauf der streitbetroffenen Parzelle "im Grund" in D im Veranlagungs- bzw. Einspracheentscheid ist vorliegend nicht umstritten und erweist sich als richtig. Ebenso steht den Pflichtigen ein entsprechender Abzug für die AHV zu, der von der Behörde korrekt errechnet wur- de. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.
E. 6
Die Kosten des Verfahrens sind ausgangsgemäss den Pflichtigen aufzuer- legen (Art. 144 Abs. 1 DBG). Die Zusprechung einer Parteientschädigung entfällt. 1 DB.2015.96
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